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Die Thätigkeit

(lei¬

de r

Schweiz

im ersten halben Jahrhundert ihres Bestandes

1841 bis 1S!H.

Von

Gr. Meyer von Knonau.





L

1841 bis 1874.

Die erste vorberatheride Versammlung von einunddreissig
Theilnehmern, welche am 30. September 1840 zu Baden unter
der Leitung J. C. Zellweger's abgehalten wurde, bildet ein
Stück der Lebensgeschichte des Gründers der
Geschichtforschenden Gesellschaft und ist deswegen in der
Lebensbeschreibung eingehend geschildert (vergl. nachher S. 132 ff.).

Ebenso findet sich die Sitzung der provisorischen
Vorsteherschaft zu Bern am 25. und 26. Mai 1S41, sowie die
abermals in Bern am 25. September J) des Jahres abgehaltene
und durch Zellweger mit einer längeren Rede eröffnete con-
stituirende Versammlung dort (vergl. S. 138, S. 141 ff.)
behandelt.

Von 1840 bis 1841 hatte sich die Zahl der Gesellschaftsmitglieder

sehr wesentlich vermehrt; sie betrug, nach den
Kantonen zusammengestellt:

1840 1841

Zürich 9 43

Bern 5 21

Luzern 2 11

Uri — 1

Uebertrag IG 70

>) Das Datum: 15. September, im Archiv für Schweizerische
Geschichte, Bd. I, S. XV, ist nicht richtig.
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Ueber trag
Schwyz

Unterwaiden
Glarus

Zug.
Freiburg
Solothurn
Basel

Schaffhausen

Appenzell
St. Gallen
Graubünden

Aargau
Thurgau
WTaadt

Neuenbürg
Wallis
Genf

16 70

— 2

— 1

— 3

— 1

— 6

— 3

3 23

1 3

1 4

— 6

1 36

6 6

— 8

2 10

1 l
— 2

— 17

31 208

a.
1841 bis ISIS.

Der wesentliche Inhalt der am 24. September 1841 durch

die provisorische Vorsteherschaft festgestellten und durch die

Versammlung des folgenden Tages ohne Gegenanträge gut ge-
heisseuen Statuten ist der nachfolgende:

« Die Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz

hat die Bestimmung, die allgemeine Geschichte der Schweiz

einerseits als freundschaftlicher Kreis der Forscher und Freunde
derselben und als Band der ihr gewidmeten Kantonalgesellschaften,

andererseits durch Publicationen (wo möglich auch

grössere: Monumenta) zu fördern, welche des Zusammenwirkens

schweizerischer Kräfte bedürfen». Zur Aufnahme von Mit-
gliedern der mit der allgemeinen Gesellschaft in Verbindung
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tretenden kantonalen geschichtforschenden und antiquarischen
Gesellschaften ist nur deren Anmeldung nothwendig; andere

Geschichtsfreunde unterliegen der geheimen Abstimmung. Für
den jährlichen Beitrag erhalten die Mitglieder die von der

Gesellschaft herauszugebende Veröffentlichung unentgeltlich.

Ziemlich complicirt lauteten die Bestimmungen über die

Bestellung des Vorstandes. Eine Vorsteherschaft von fünf

Mitgliedern wird je auf sechs Jahre gewählt, in der Meinung,
dass nach zwei und nach vier Jahren je zwei Mitglieder in

Erneuerung fallen, nach sechs Jahren der Präsident. Die Vor-
steherschaft ernennt auf Vorschlag des Präsidenten einen

Secretär mit berathender Stimme, und zwar unmittelbar nach

dem Eintritt eines neuen Präsidenten, also auf sechs Jahre.

Für die litterarischen Aufgaben wählt hinwiederum die Vor-
steheischiift eine Redactionscommission. Ein gewisser föderativer

Zug ist darin ausgesprochen, dass, wenn am Tage vor
einer allgemeinen Versammlung die Vorsteherschaft zusammentritt,

dieselbe neben den Mitgliedern der Redactionscominission

auch noch je einen Abgeordneten derjenigen Kantonalgesell-
scbafteu, welche weder in der Vorsteherschaft, noch in der

Redactionscommission einen Repräsentanten hatten, zuzuziehen

angewiesen wurde. Diese sogenannte grössere Conimission

stellte dann die Anträge an die Generalversammlung und machte

derselben Zweiervorschläge für die Erneuerung der Vorsteherschaft.

Ebenso sollte die Gesellschaft auf Antrag dieser
grösseren Coiumission einen Cassier und einen Archivar wählen,

welche den Sitzungen der grösseren Comniissioii beizuwohnen

hatten.

Für die Verbindung der Kantonalgesellschaften mit der

allgemeinen Gesellschaft wurde festgestellt, dass jede
Kantonalgesellschaft der Vorsteherschaft einen Correspondenten bezeichne,
welcher nicht nur die Aufträge der Vorsteherschaft und der
Itedactionsconiniission besorgen, sondern auch iu seinem Kanton
die Beiträge für die allgemeine Gesellschaft einziehen sollte.
Die Redactionscommission war angehalten, sich mit den Kantonal-



XIV Die Thätigkeit der Allgemeinen Geschichtforschenden

gesellschaften über die Ausscheidung des Stoffes, welcher in

allfällige von beiden Seiten erscheinende Publicationen gehörte,

zu verständigen. Endlich wurde festgestellt, dass in Kantonen,
die keine Gesellschaft besitzen, die Vorsteherschaft durch den

Präsidenten einen Correspondenten sich aussuche.

Die Gesellschaft setzte sich vor, alle zwei Jahre abwechselnd

an einem von ihr selbst zu bestimmenden Orte der

Schweiz sich zu versammeln. Für die Vorsteherschaft wurde,

wenn nöthig, alljährlich eine Versammlung in Aussicht

genommen; ausserdem sollte sie am Tage vor jeder allgemeinen

Versammlung in der schon erwähnten Form der grösseren
Commission zusammentreten.

Die Vorsteherschaft wurde am 24. September aus Zell-

weger als Präsidenten, Heusler, Vulliemin, Bluntschli, von Rodt

als Mitgliedern zusammengesetzt, so dass also neben Appenzell

Basel, Waadt, Zürich und Bern vertreten waren. An die Stelle

des ablehnenden Berners von Rodt trat der Luzerner Professor

Bannwart. Als Cassier wurde der Basler Ludw. August Burckhardt,

als Archivar der Berner von May erwählt. Secretär

war Privatdocent Konrad Ott in Zürich.- Als Mitglieder der

Redactionscommission traten Professor Hottinger in Zürich als

Präsident, der Waadtländer von Gingins, der Zürcher Meyer

von Knonau, der Graubündner Theodor von Mohr, endlich als

Secretär der in Zürich weilende Berner Hunziker-Schinz in

Thätigkeit.
Zugleich aber war schon für die als eine Hauptaufgabe in

Aussicht genommene Bearbeitung von Regesten eine grössere

Zahl von Mitgliedern erbötig. Es waren, nach Kantonen

geordnet, Meyer von Knonau in Zürich, R. Wurstemberger-Steiger
und Rudolf Wyss von Bern, Schneller und P. Winistörfer

für Luzern, P. Gall Morel für Schwyz, J. J. Blumer und

Christoph Tschudi für Glarus, C. C. Kaiser für Zug, August

Burckhardt, Reraigius Meyer, Balthasar Reber, Dr. Streuber

für Basel, J. J. Nef und Joh. Roth für Appenzell, August Näf,

Xaver Rikenmann, Karl Wegelin für St. Gallen, G. Fr. Fetz
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für Graubünden, J. W. L. Aebi, A. E. Fröhlich, Karl von

Reding für Aargau, Stiftsdecan von Kleiser und J. A. Pupi-
kofer für Thurgau, C. L. de Bons und Domherr Rion für
Wallis, Eduard Mallet für Genf. Ausserdem hatten noch fünf
Nichtmitglieder, unter ihnen ein Chorherr von Luzern, zwei

Benedictiner von Fischingen und Rheinau, ihre Mitwirkung
zugesagt.

Am 2. October 1842 hielt die durch die Redactionscommission

verstärkte Vorsteherschaft zu Baden eine erste

Sitzung unter Zellweger's Präsidium. Einige Bogen des im
Druck liegenden ersten Bandes des « Archives» konnten
vorgewiesen werden. Andererseits aber wurde schon jetzt
definitiv beschlossen, in Zukunft die Regesten aus dem «Archive»
auszusondern und zu einem besonderen Werke zu gestalten,

für dessen Unterstützung die kantonalen Regierungen
angegegangen werden könnten. Ferner wurde die in den Statuten
des vorhergehenden Jahres erst vorläufig in Aussicht genommene

Ernennung von correspondirenden und von Ehrenmitgliedern
zum Behüte eines Antrages an die Gesellschaft geregelt, in der

Weise, dass zur Bezeichnung der ersteren die grössere Com-

mission ermächtigt sei, die Wahl von Ehrenmitgliedern aber,

unter Vorbehalt eines Vorschlagsrechtes der Vorsteherschaft,
der Gesellschaft zustehe.

1843 trat durch Circularbeschluss der Vorsteherschaft an

die Stelle des verstorbenen Secretärs Ott, auf Vorschlag
Zellweger's, Georg von Wyss, welcher nun erst auf Grund der
vorhandenen Materialien die beiden Protokollbände der Vorsteherschaft

und der Gesellschaft anlegte. Am 15. August folgte von

Zellweger die Anzeige, dass er «wegen zunehmender
Kränklichkeit und Schwäche» von dem Präsidium der Gesellschaft

entbunden zu werden wünsche, so dass also von der
bevorstehenden Versammlung die Wahl eines neuen Präsidenten zu
vollziehen war.

Schon 1841 war auf der ersten Versammlung Basel als

nächster Versammlungsort für 1843 bezeichnet worden. Hier
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trat die Gesellschaft am 20. September dieses Jahres

zusammen.

Zellweger eröffnete die Versammlung unter Kundgebung
seines bestimmten Entschlusses, die bisher bekleidete Stelle des

Präsidenten niederzulegen, worauf Dr. Heusler die Leitung der

Geschäfte übernahm. Nach verschiedenen Seiten trat die
Gesellschaft entschiedener als bisher hervor. Einmal erwählte sie

sieben Ehrenmitglieder, fünf Deutsche, unter diesen Zellweger's
Freund und Correspondenten, Generalvicar von Wessenberg,
ferner Böhmer und Jakob Grimm; dann nahm sie ein Schreiben

der königlich bairischen Akademie der Wissenschaften entgegen
und bevollmächtigte die Vorsteherschaft, mit auswärtigen
gelehrten Gesellschaften in Austausch der wissenschaftlichen Pnbli-
cationen einzutreten; über ein Anerbieten Chanipollion-Figeac's
betreffend Bearbeitung von Regesten der in der königlichen
Bibliothek in Paris befindlichen Handschriften zur schweizerischen

Geschichte wurden Beschlüsse gefasst; endlich genehmigte
die Versammlung den Antrag auf Anschaffung eines

Gesellschaftssigels, welches das Brustbild Johannes von Müller's zeigen

sollte, sowie des Druckes von Diplomen zur urkundlichen

Bezeugung der Aufnahme von Mitgliedern. Als Präsident wurde

Dr. Heusler gewählt; dagegen erfüllte Zellweger das

Versprechen, als einfaches Vorstandsmitglied seine Kräfte noch

weiter der Sache der Gesellschaft widmen zu wollen. Als
Archivar wurde der Berner Rud. Wyss erwählt.

Insbesondere war nun aber auch 1843 der erste Band der

Gesellschaftspublication: «Archiv für schweizerische Geschichte»

erschienen. In einem schon aus dem December 1842 datirten
Vorworte hatte Hottinger als Präsident der Redactionscommission

diesen « ersten Versuch, der noch viele Verbesserungen wünschbar

macht», eingeleitet und das Programm der Veröffentlichung

nach allen Seiten beleuchtet. Dasselbe entsprach in
der Hauptsache dem schon am 25. Mai 1841 von der
provisorischen Vorsteherschaft entworfenen Plane. Eine erste Ab-

theiluug enthielt « Abhandlungen », eine deutsche von dem in
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den Tagen der Gründung der Gesellschaft verstorbenen L. Meyer
von Knonau und eine französische de Gingins'. Die zweite

Abtheilung « Regesten » war durch die Inhaltsangabe der sämmtlichen

in Zürich befindlichen Kaiserurkunden bis 1400 von
G. Meyer von Knonau repräsentirt. Der dritte Theil,
«Mittheilungen aus dem Gebiete der Landeskunde ältester und
mitlerer Zeit» eingeräumt, enthielt unter Anderem von dem Ehren-
mitgliede Dr. von Vanotti eingesandte Urkunden zur Geschichte

der Grafen von Montfort und Werdenberg. Hinsichtlich der
vierten Abtheilung, — « Actenstücke zur Geschichte des 16., 17.
und 18. Jahrhunderts» — hatte die Redactionscommission sich
für einmal auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts und den

Anfang der französischen Revolution zu beschränken den Be-
schluss gefasst, und so bot sie Actenstücke aus Paris und aus
dem Zürcher Staatsarchiv aus der Zeit des dreissigjährigeu
Krieges, ferner, von Hottinger selbst, zürcherischen Sammlungen
enthoben, diplomatische Materialien aus den Jahren 1789 und
1790. Die letzte Abtheilung sollte Gottlieb Emanuel von
Haller's Bibliothek der Schweizergeschichte fortsetzen, und
Band I enthielt zunächst, von G. Meyer von Knonau, die Lit-
teratur des Jahres 1840.

Dagegen hatte die Basler Versammlung den schon erwähnten

Antrag, die Edition eines besonderen umfassenden Regestenwerkes

über sämmtliche schweizerische Archive bis 1520 zu

beginnen, sowie darüber, dass bei den sämmtlichen kantonalen

Regierungen um Unterstützung dieses Unternehmens nachgesucht

werde, zum Beschluss erhoben, so dass dann einerseits
am 9. Februar 1844 die Gesuche an die Regierungen ausgingen
und andererseits der Arbeitsplan für die Regesten ausgearbeitet
wurde. Derselbe setzte sich vor, in sämmtlichen der Gesellschaft

zugänglichen Archiven die nöthigen Arbeiten, soviel möglich
durch dort befindliche Specialredactoren, in einer im Einzelnen
näher ausgeführten Weise vorzunehmen. Zwei Hauptredactoren,
der eine für die Kantone der welschen Schweiz, der andere
für alle übrigen, sollten die von den Specialredactoren ver-
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fassten Regesten in Empfang nehmen, über einzelne nothwendige
Reductionen sich mit diesen verständigen, sonst die einzelne

Arbeit unverändert aufnehmen und derselben den Namen des

Specialredactors in der Veröffentlichung vorsetzen.

Die am 27. September 1844 zu Zürich tagende Sitzung
der Vorsteherschaft beschäftigte sich denn auch speciell mit
dieser Frage der Regesten. Als Mitglieder der Redactionscommission

wurden neu erwählt der Freiburger von Werro,
der Basler Jakob Burckhardt und der Berner Friedrich Stettier,
als Secretär derselben Friedrich von Wyss. Als Redactoren
für das Regestenwerk wurden Theodor yon Mohr und Professor
Matile vou Neuchätel bezeichnet und die speciellen Aufträge
für die Redactoren festgestellt. Von elf Kantonen waren
Zusicherungen von Geldbeiträgen eingegangen, von vier Regierungen

Zusage der Oeffnung der Archive; der Rest hatte nicht
geantwortet. Die zugesicherten Beiträge beliefen sich für das

erste Jahr auf 2034 Franken, für das zweite und dritte auf
je 830 Franken; dann hatte Baselstadt noch auf weitere drei
Jahre je 200 Franken, Solothurn auf unbestimmte Zeit 70 Fr.
jährlich zugesichert. Es wurde beschlossen, über das Regestenwerk

eine besondere Rechnung zu führen. Da hernach von
Werro, Stettier und der gleichfalls nachträglich in Anfrage
gesetzte Hisely ihren Eintritt in die Redactionscommission
ablehnten, so wurden für Bern Rud. Wyss und der Genfer

Eduard Mallet erwählt.

Inzwischen war 1844 auch der abermals durch Hottinger
mit einer vom November 1843 datirten Vorrede versehene

Band II des Archives erschienen. Schon hier wurde durch
den Präsidenten der Redactionscommission die künftige gänzliche

Ausscheidung der Regesten aus dem Archive angekündigt,
unter Entschuldigung, dass für dieses Mal doch noch, weil der
Druck der betreffenden Arbeit bei der Fassung des Beschlusses
schon begonnen gewesen sei, eine grössere Reihe von Regesten,
des Archives der Stadt Baden, durch K. von Reding und
Th. von Mohr, geboten werde. Ausserdem kündigte diese Ein-
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leitung an, dass Urkunden in Zukunft nur noch als Belege zu

Abhandlungen und Forschungen dem Archive beigegeben werden

sollten. Weiter enthält der Band den für die Regesten
inzwischen aufgestellten Arbeitsplan und, in Ausführung eines

schon in den Statuten von 1841 angekündigten Gedankens, den

Abdruck von sechs Berichten historischer Kantonalgesellschaften,
wie solche jährlich der Vorsteherschaft über die Wirksamkeit
der einzelnen Vereine mitgetheilt werden sollten.

1S45 hielt die Gesellschaft am 23. September zu Zürich
ihre dritte Versammlung unter dem Präsidium von Dr. Heusler.

Th. von Mohr erstattete einen Bericht über die begonnenen

Vorbereitungen für das beschlossene allgemeine Regestenwerk,
nach welchem die Materialien für die Edition eines ersten

Bandes schon zum Theil bereit lagen. Als nächster Versammlungsort

für 1847 wurde Luzern bestimmt. Da die Bibliothek
der Gesellschaft sich allmählich vermehrte, hatte die der
Versammlung vorangegangene Sitzung der grossen Commission auch

darüber zu berathen, ob nicht die Aufstellung der Bibliothek
in den Räumen der Berner öffentlichen Bibliothek sich

bewerkstelligen lasse.

In den nächsten Jahren traten, zum Theil infolge der

politischen Wirren, gewisse Störungen im Gange der Gesellschaft

ein. Dazu kamen die Entlassungsgesuche Zellweger's
und Winistörfer's als Mitglieder der Vorsteherschaft, und so

verging das Jahr 1846, ohne dass die statutengemässe
Versammlung der Vorsteherschaft abgehalten wurde. Erst am
7. April 1847 trat dieselbe wieder in Zürich zusammen, doch

sehr wenig vollzählig. Als Hauptfrage behandelte sie angesichts
des zu befürchtenden Bürgerkrieges, «der obwaltenden
Umstände, welche einen Theil der Eidgenossenschaft gegen den

andern unter die Waffen zu rufen drohen », ob es möglich sein

werde, die auf dieses Jahr angesetzte Versammlung in Luzern
abzuhalten. Die Vorsteherschaft wurde beauftragt, je nach der

Lage der Dinge für Abhaltung einer Versammlung oder gegen
eine solche zu entscheiden. Zum ersten Mal wurde hier auch
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der Wunsch geäussert und allgemein getheilt, die Dauer der

Versammlung auf zwei Tage auszudehnen; immerhin sollte aber

den Luzerner Mitgliedern bei der Mittheilung dieser Anregung

beigefügt werden, sie möchten sich durch die verlängerte Dauer

der Versammlung zu keinen weiteren ungewöhnlichen festlichen

Veranstaltungen bewegen lassen. Das im Frühjahr Befürchtete

trat schon nach wenigen Monaten ein. und so erliess am
20. September der Secretär ein Circular, dass die Vorsteherschaft

im Interesse der Gesellschaft selbst es für angemessen

erachte, die abzuhaltende Versammlung für einstweilen zu

verschieben, da unter den gegenwärtigen Verhältnissen weder auf
einen zahlreichen Besuch, noch auf ein freudiges Wirken der

Versammlung gehofft werden dürfte.

Erst am 5. September 1848 tagte die Vorsteherschaft wieder

in Zürich, freilich unter erschwerenden Umständen. Von

den Mitgliedern hatte nun auch Bluntschli seinen Austritt
erklärt; der zwar noch anwesende Zellweger wiederholte, dass

er gegenwärtig zum letzten Male an der Sitzung theilnehmen

könne. So war die Einberufung, « da — so sagt das Protokoll

— somit die Vorsteherschaft bis auf ein einziges Mitglied (den

nicht. anwesenden Vulliemin) sich aufgelöst befindet», unter

Einladung an die Mitglieder der Redactionscommission, die

Redactoren der Regesten, Archivar und Cassier durch den

Präsidenten Heusler geschehen; freilich traf nur ein kleiner Theil
der Eingeladenen ein. Da ein weiterer Aufschub einer

Gesellschaftsversammlung, wie man fand, dem Leben der Gesellschaft

selbst nachtheiliger werden dürfte, als eine wenn auch nur
spärlich besuchte Versammlung, andererseits aber eine Zusammenkunft

in Luzern auch jetzt noch mancherlei Schwierigkeiten

begegnen müsste, so wurde beschlossen, für die noch in diesem

Jahr abzuhaltende Zusammenkunft einen kleineren Ort, Baden,

auszuwählen. Zugleich machte der Präsident Heusler auf die

Hemmnisse aufmerksam, welche in der bisherigen Organisation
der Gesellschaft gegeben seien, deren Zerstreuung in den

verschiedenen Kantonen den Geschäftsgang ausserordentlich er-
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schwere, so dass wiederholt Stockungen desselben eingetreten

seien; die jetzt gerade geschehene Auflösung der Vorsteherschaft

lasse es dringend wünschenswerth erscheinen, dass die

Gesellschaft in ihrer nächsten Versammlung etwas veränderte

und zweckmässigere Anordnungen in dieser Rücksicht treffe.

Heusler hielt es für das passendste, dass die Leitung der
Gesellschaft gänzlich in den Händen von Mitgliedern eines und

desselben Kantons concentrirt, dabei aber eine Kehrordnung
der Kantone je nach dem jedesmaligen Versammlungsorte der

Gesellschaft eingeführt würde. So wurden die zürcherischen

Mitglieder der Redactionscommission in Verbindung mit dem

Secretär der Gesellschaft beauftragt, auf die nächstfolgende
Zusammenkunft der Gesellschaft hin einen detaillirten Vorschlag

zur Statutenrevision auszuarbeiten.

Wie beschlossen, versammelte sich die Gesellschaft am

10. October zu Baden. Die Versammlung sprach Zellweger,
bei dessen definitiven Rücktritt, die Gefühle dankbarer

Verehrung aus; als neuen Präsidenten wählte sie den gewesenen

eidgenössischen Kanzler Amrhyn von Luzern; die in der
Vorsteherschaft eingetretenen Lücken wurden ausgefüllt durch

Ernennung des bisherigen Präsidenten Heusler, ferner von Quiquerez

von Delsberg und von Dr. Kirchhofer in Stein. Die von der

beauftragten Commission berathenen neuen Statuten wurden

angenommen, erfuhren aber in der nächstfolgenden
Jahresversammlung von 1849 noch einige Abänderungen.

Mit diesem Jahre schliesst die erste Periode der Gesellschaft.

Bis zu deren Ablauf waren noch drei weitere Bände

des «Archives», Band III 1844, Band IV 1846, Band V 1847,
erschienen. Dieselben zeigten die gleiche Eintheilung nach

Abhandlungen, Urkunden, Denkwürdigkeiten, wie die früheren

Bände; von der Litteratur waren die Uebersichten von 1841

bis 1843 nachgefolgt. Immerhin war hier, wie Hottinger schon
in seinem zweiten Vorworte angekündigt hatte, jetzt mehr Platz
für die Entwicklung der Abhandlungen geboten. Auch die
Berichte der Kantonalgesellschaften dauerten noch fort; so enthielt
Band IV fünf derselben.
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Ferner hatte 1848 der Versammlung zu Baden durch den

Hauptredactor Th. von Mohr das erste Heft von Band I der
«Regesten der Archive in der schweizerischen Eidgenossenschaft

» vorgelegt werden können. Es enthielt die von P. Gall
Morel bearbeiteten Regesten der Benedictinerabtei Einsiedeln.

b.

184» bis 1852.

Der in Baden ernannte Präsident Amrhyn starb schon in
den ersten Monaten des darauffolgenden Jahres, während dessen

Dauer er die Gesellschaftsversammlung leiten sollte, am 7. März
1849. So wurde die am 4. October abermals zu Baden

abgehaltene Jahresversammlung im Namen des Ausschusses durch
Professor Hottinger eröffnet. Die Versammlung brachte an den

1848 festgestellten Statuten noch einige Aenderungen an, so
dass dieselben erst in dieser 1849 gegebenen Form zum
Abdrucke gelangten.

Dieses neue Grundgesetz der Gesellschaft wich in einigen
Punkten von demjenigen von 1841 ab; insbesondere wurden

jetzt alljährliche Versammlungen festgesetzt, diese aber von
vorn herein an drei in den Statuten genannte Orte kleineren
Umfanges, Baden, Murten, Beckenried, gebunden. In jeder
Sitzung erwählt die Gesellschaft für die Dauer des nächsten
Jahres einen Präsidenten, auf den nun eine Anzahl der früher
der Vorsteherschaft zugewiesenen Befugnisse übertragen wurde.
Nicht nur ernannte er für die Dauer seiner Amtsführung einen

Secretär; sondern der durch die Gesellschaft je auf die Dauer

von zwei Jahren bestellte Ausschuss von vier Mitgliedern aus
verschiedenen Kantonen, «dessen Befinden der Präsident, so

oft er es für nöthig erachtet, einholt», sollte nur noch « zur
Unterstützung des Präsidenten in wichtigeren Angelegenheiten >

dienen; dieser bezeichnete auch unter den Mitgliedern des

Ausschusses seinen Vicepräsidenten. In einem zweiten Ab-
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schnitte wurden die Veröffentlichungen der Gesellschaft
ausdrücklicher bezeichnet und hier nun auch das Regestenwerk
mit seinen zwei Hauptredactoren, welchen die Redactionscommission

des « Archives » zur Seite steht, aufgenommen.

Auf Grund dieser abgeänderten Statuten wählte die
Gesellschaft Vulliemin als ihren Präsidenten für das nächste Jahr,
wodurch schon, weil der Präsident von jetzt an Ort und Zeit
der Zusammenkünfte der Gesellschaft bestimmte, die Hinweisung
auf Murten für die nächste Versammlung gegeben war.

Am 1. August 1850 eröffnete Vulliemin, neben welchem
G. von Wyss den Vicepräsidenten Hottinger vertrat, die

Versammlung in Murten, welche nun auch in festlichen
Veranstaltungen einen etwas erweiterten Charakter annahm. Diese
Zusammenkunft zeichnete sich ferner durch die Ernennung von
siebzehn neuen Ehrenmitgliedern, unter welchen nur Ranke,
Schafarik, Stalin, Cibrario genannt seien, aus; denn, wie das

Protokoll des Ausschusses und der grösseren Commission sich

ausdrückt, der Präsident hatte ausgeführt, dass, ganz
unabhängig von der hervorragenden fremden Gelehrten erwiesenen

Ehre, die Gesellschaft ein Interesse daran habe, sich gewisser-
massen historische Consulate zu schaffen und Männer mit sich

zu verbinden, welche im Auslande die geschichtlichen
Forschungen schweizerischer Gelehrten unterstützen könnten: so

waren denn unter den Ernannten ein Däne, ein Schwede,

zwei Italiener, und je ein Vertreter gehörten ferner ihrem
Wohnorte nach Russland, Belgien, England, zwei Oesterreich

und Frankreich, drei den Vereinigten Staaten an. Ausserdem

war hier in Murten zum ersten Male die Versammlung der
schweizerischen Gesellschaft mit derjenigen einer kantonalei),
der Societe de la Suisse Romande, zusammengelegt.

Die Gesellschaft vernahm hier aus den durch Kopp in
einem vertraulichen Briefe dem Präsidenten übermittelten
Vorschlägen den Plan der Begründung einer Historischen Zeitung,
welcher der Redactionscommission behufs näherer Prüfung über-
bunden wurde. In den nur dem Ausschusse mitgetheilten
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weiteren Wünschen Kopp's befanden sich solche über die
Verwaltung der Gesellschaft, besonders über Wiederwählbarkeit und
dreijährige Amtsdauer des Präsidenten, ferner Vorschläge über
die Herausgabe eines Codex diplomaticus; ebenso hielt Kopp
eine grössere Belebung und Mannigfaltigkeit der Zusammenkünfte

der Gesellschaft, in den vorzubringenden Vorträgen für
angezeigt.

Der zu Murten erwählte Jahrespräsident Th. von Mohr
leitete die zum 11. September 1851 nach Beckenried angesetzte
Jahresversammlung. Dieselbe müsste dem bisherigen Präsidenten

der Redactionscommission Hottinger die erbetene Entlassung
ertheilen, worauf den in der Redactionscommission bleibenden
Mitgliedern G. Meyer von Knonau und G. von Wyss freiere
Hand für die Anordnung dieser Veröffentlichung gegeben wurde.
Dadurch, dass dem für 1852 erwählten Jahrespräsidenten,
Segesser von Luzern, die Bestimmung eines beliebigen Ortes
in der östlichen Schweiz zur Jahresversammlung überlassen
blieb, ergab sich schon wieder eine Abweichung von den 1849
festgestellten Bestimmungen.

Der 1852 am 23. September zu Rapperswil abgehaltenen
und durch Segesser präsidirten Versammlung trug Kopp, der
jetzt persönlich anwesend war, unter einlässlicher Begründung,
seine Vorschläge abermals vor (vergl. den Abdruck des

Vortrages bei Lütolf, Joseph Eutych Kopp, S. 511—520). Von
dem Wunsche ausgehend, dass die Gesellschaft «durch mehr
und mehr bedeutsame Leistungen die ihr bereitwillig zu Theil
gewordene Anerkennung fortwährend zu steigern suche », schlug
er abermals Veränderung der Statuten vor, dass « der Präsident,
die Seele der Gesellschaft, nicht ihr Figuraut auf einen einzigen
Tag sein soll», dann einen abgewandelten Arbeitsplan für das

Regestenwerk, von Neuem den Codex diplomaticus, weiter die

Veranstaltung neuer Ausgaben der wichtigsten Chroniken,
endlich, wenn die in Murten schon angeregte und dort einer
Commission übergebene Begründung einer Historischen Zeitung
nicht zu Stande käme, die Verwandlung des Archives in eine
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Vierteljahrsschrift. Die Vorschläge wurden zur Vorberathung
an die hiefür durch den Antragsteller und zwei weitere
Mitglieder verstärkte Vorsteherschaft gewiesen. Andererseits wurde
auch durch die Gesellschaft selbst auf Grund eines schon vorher

mitgetheilten Entwurfes eine Veränderung der Statuten

durchgeführt.
Diese neue Constitution verband, zum Theil unter An-

schluss an Kopp's Anregung, die Vorsteherschaft enger, als das

bisher der Fall gewesen war, mit der Besorgung der litterarischen

Aufgaben. Dieselbe sollte nämlich aus den je auf zwei
Jahre gewählten Präsidenten und Vicepräsidenten, die als wieder

wählbar bezeichnet werden, ferner aus Quästor und Secretär,
welchen letzteren der Präsident für die Zeit seiner eigenen
Amtsdauer ernennt, endlich aus den zwei Redactoren des

Archives, sowie den zwei Redactoren des Regestenwerkes
bestehen. Für die Jahresversammlungen wurde grundsätzlich
festgestellt, dass sie zwei Tage dauern sollten, mit einer Sitzung
des ersten Tages für Geschäfte, des zweiten Tages — in
Fortsetzung der bisherigen Weise — vorzüglich für wissenschaftliche
Vorträge und Discussionen über dieselben. Den historischen
Kantonalvereinen gegenüber wurde der Wunsch ausgesprochen,
sie möchten durch Abgeordnete sich bei den Versammlungen
der Gesellschaft vertreten lassen und sich so wirksamer, als
das bisher durch bloss individuellen Beitritt ihrer Mitglieder
geschehen sei, an der Gesellschaft betheiligen.

Als nun zur Wahl des Präsideuten für die beiden
nächstfolgenden Jahre geschritten wurde, lehnte freilich der Urheber
der mehrfachen Initiative, Kopp, die auf ihn gefallene Wahl
ab, worauf Alt-Regierungsrath Fetscherin von Bern, an seiner
Seite als Vicepräsident Georg von Wyss, erwählt wurde.

In der Dauer dieser vier Jahre waren vom «Archive»
Band VI 1849, Band VII 1851, Band VIII ebenfalls 1851
erschienen. Dieselben zeigten eine den früheren Bänden
entsprechende Zusammensetzung; in Band VI schloss G. Meyer
von Knonau mit 1844 und 1845 die Uebersicht der Litteratur ab.


























































